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A Festsetzungen

Grenzen der räumlichen Geltungsbereiche

ZEICHENERKLÄRUNG

Industriegebiet

Richtfunktrasse mit Schutzzone

B Hinweise

Grundstücksgrenze bestehend

Gebäude bestehend

Flurnummer

Aufforstungs- und Ausgleichsfläche A1 (siehe Textziffer A 2a)

Aufforstungs- und Ausgleichsfläche A2 (siehe Textziffer A 2b)

ÜBERSICHTSLAGEPLAN   M = 1:25.000

EINGRIFF

AUSGLEICH

Öffentliche Fläche für die Regelung des Wasserabflusses (Graben) 
- § 9 Abs. 1 Nr. 16b BauGB, gleichzeitig öffentliche Grünfläche
- § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB

Vorhabenbereich

GI

Straßenbegrenzungslinie

Fläche für Trafostation

Öffentliche Flächen für Wald - § 9 Abs. 1 Nr. 18b BauGB, 
gleichzeitig Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und 
zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft - § 9 Abs. 1 
Nr. 20 BauGB

EINGRIFFSBEREICH - Waldrodung

EXTERNER TEILGELTUNGSBEREICH - Aufforstungs- und Ausgleichsfläche A2EXTERNER TEILGELTUNGSBEREICH - Aufforstungs- und Ausgleichsfläche A1

A1

A2

Baugrenze

Baugrenze aufgehoben

Verkehrsflächen

Öffentliche Flächen für die Regelung des Wasserabflusses 
(Kanalisierungen / Steg für verkehrliche Verbindungen von der
Julius-Hofmann-Straße zu den geplanten Verkehrsflächen im 
Vorhabenbereich) - § 9 Abs. 1 Nr. 16b BauGB

Gewerbegebiet

A1

A2

GE

In den vorhabenbezogenen Bebauungsplan einbezogene Flächen außerhalb des Bereichs 
des Vorhaben- und Erschließungsplans gemäß § 12 Abs. 4 BauGB.

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen

/ SK


